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§/Artikel/Anlage 

Art. 6 

Inkrafttretensdatum 

02.02.1931 

Text 

Artikel 6. (1) Die vertragschließenden Teile verpflichten sich, Zuwiderhandlungen gegen die Zollgesetze 
des anderen Teiles ohne Rücksicht auf die Staatsangehörigkeit des Beschuldigten und den Tatort in gleicher 
Weise unter Strafe zu stellen wie entsprechende Zuwiderhandlungen gegen die eigenen Zollgesetze. 

(2) Sofern die Strafe nach dem Wert einer Ware oder nach dem Betrag einer Abgabe zu bemessen ist, sind 
für die Strafbemessung die Vorschriften des anderen Teiles über die Wertberechnung oder Abgabenermittlung 
maßgebend. 


